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Mitteilungsinhalt:

Aus dem § 29 Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ergibt sich die
Berichtspflicht, wonach die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über den Stand des
Haushaltsvollzuges einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten
ist.
Aus der Budgetrichtlinie der Stadt Vetschau/Spreewald ergibt sich die Berichtspflicht zum 31.05.
und 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Im Folgenden soll nun zum einem zum Haushaltsvollzug per 31.12.2021 und zum anderen zum
Stand der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 und des vorläufigen Jahresergebnis 2021 berichtet
werden.

Die doppischen Jahresabschlüsse der Stadt Vetschau/Spreewald für die Jahre 2011 bis 2018
sind rechtskräftig.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 wurde am 04.11.2020 aufgestellt und am 09.11.2020
dem Landkreis Oberspreewald.-Lausitz zur Prüfung übergeben.
Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde, am 05.11.2021 aufgestellt und am 12.11.2021
zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz
übergeben. Bis zu einer erfolgten Prüfung, der anschließenden Feststellung der
Jahresabschlüsse 2019 und 2020 durch den Bürgermeister, der Beschlussfassung durch die
Gemeindevertretung und letztendlich der Offenlegung gelten diese Jahresabschlüsse als
vorläufig.
Mit dem Beschluss BV-StVV-213-21 wurde die Möglichkeit zur verkürzten Prüfung des
Jahresabschlusses 2019 gemeinsam mit dem Jahresabschluss des Jahres 2020 Gebrauch
gemacht. Seit dem 24.01.2022 befinden sich die beiden Jahresabschlüsse 2019 und 2020
durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises in Prüfung.

Auf der Grundlage des aktuellen Standes des Haushaltsvollzuges und der
Jahresabschlussarbeiten zum Haushaltsjahr 2021 kann bereits eine Prognose zu den
voraussichtlich zu erzielenden Jahresergebnissen per 31.12.2021 gegeben werden.

Aufgrund der nachfolgend genannten noch offenen Jahresabschlussbuchungen handelt es sich
im Ergebnishaushalt noch um ein vorläufiges Ist-Ergebnis:

1) Pensionsrückstellungen

2) Beihilferückstellungen

3) Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen

4) Rückstellungen für ungewisse Verbindl. /Gewährl./anhäng. Gerichtsverfahren

5) Teil der Abschreibungen aufgrund noch ungeklärter Inventurdifferenzlisten

6) Teil der Auflösungen der Sonderposten/ARAP

7) Forderungswertberichtigungen
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1) Vorläufige Ergebnisrechnung per 31.12.2021 (Stand 08.04.2022)

Die im Haushaltsplan 2021 beschlossenen Ansätze, fortgeschrieben um die gebildeten
Haushaltsermächtigungen und über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben ergeben den
fortgeschriebenen Ansatz.

Stellt man dem fortgeschriebenen Ansatz das prognostizierte Ergebnis zum 31.12.2021
gegenüber und reduziert um den Betrag der in das Haushaltsjahr 2022 übertragenen
Ermächtigungen in Höhe von 630.721,06 €, ergibt sich eine Verbesserung im Gesamtergebnis
gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 1.236.063,55 €. Zurückzuführen ist diese
Abweichung im Wesentlichen auf nachstehende Haushaltspositionen:

Das höhere Gewerbesteueraufkommen, Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der
Einkommensteuer, die ungeplanten Zuweisungen des Landes für den anteiligen Ausgleich
kommunaler Steuermindereinnahmen (§ 23a BbgFAG), Minderaufwendungen bei den
Personalausgaben für die tariflich Beschäftigten sowie bei der Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen haben zu dieser Ergebnisverbesserung beigetragen.
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Mit Wirkung ab 01.01.2021 wurde die Beitragsberechnung der Gewässerunterhaltungs-
verbände sowie die Umlage der Beiträge der Gewässerunterhaltungsverbände auf völlig neue
Füße gestellt. Diese geänderte Verfahrensweise bei der Berechnung der
Gewässerunterhaltungsumlage zog bei der Stadt Vetschau Anfang des Jahres 2021 die
Umstellung auf die Anwendung der Software Archikart nach sich. Leider ist es uns bisher noch
immer nicht gelungen, die Berechnung der Gewässerunterhaltungsumlage und demzufolge die
Erstellung der diesbezüglichen Bescheide für das Jahr 2021 mit dieser Software durchzuführen.
Aus dem voran genannten resultiert die Mindereinnahme in Höhe von 144.700 €.

Die Abweichung in Höhe -295.422,55 € im außerordentlichen Ergebnis ist dabei zurückzuführen
auf den Verkauf der Grundstücke am Gräbendorfer See. Dieser ist abhängig vom Zeitpunkt der
Beendigung und Ausgang des anhängigen Gerichtsverfahrens. Eine Prognose, das Ende und
den Ausgang des Gerichtsverfahrens betreffend ist derzeit nicht möglich.

Auf weitere, detaillierte Erläuterungen und Begründungen zu den wesentlichen Abweichungen
zwischen den Planansätzen und den Ist-Ergebnissen wird im Rechenschaftsbericht, welcher
Bestandteil der Jahresabschlussunterlagen zum Jahresabschluss 2021 sein wird, eingegangen.
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2) Finanzrechnung laufende Verwaltungstätigkeit per 31.12.2021

Die Finanzrechnung spiegelt die Zahlungsströme wider.
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Die gebildeten Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2020 haben den Ansatz für das Jahr
2021 wesentlich fortgeschrieben.
Entgegen dem, gemäß fortgeschriebenem Haushaltsplan, zu erwartenden Liquiditätsabfluss in
Höhe von 6.328.147,03 € beläuft sich dieser per 31.12.2021 auf 1.431.529,49 €. Diese enorme
Abweichung resultiert im Wesentlichen auf Verzögerungen bei der Realisierung geplanter
Investitionsmaßnahmen. Die gebildeten Übertragungen der diesbezüglichen Restmittel führen,
die Umsetzung der Maßnahmen vorausgesetzt, zu einem Liquiditätsabfluss erst im Jahr 2022.
Mit den gebildeten Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt 2.960.848,84 € beläuft
sich die Verbesserung des Bestandes an Zahlungsmitteln per 31.12.2021 auf 1.935.768,70 €.

Der Bestand an Zahlungsmitteln lag am 31.12.2021 bei: 6.053.075,37 €
Dem gegenüber beträgt der Bestand der Darlehen zum 31.12.2021: 2.331.040,62 €

Im Folgenden sind die Übersichten über die Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2021 in
das Jahr 2022 (gemäß § 24 KomHKV) dargestellt:

3) Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

4) Ermächtigungsübertragungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-Finanzhaushalt
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5) Ermächtigungsübertragungen aus Investitionstätigkeit -Finanzhaushalt

Mitarbeiter Sachbearbeiter Fachbereichsleiter Bürgermeister


